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RS OGH 1953/12/1 4Ob212/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1953

Norm

ABGB §863 GIII

ABGB §1158 I

Rechtssatz

Die im Zusammenhang mit einer aus formellen Gründen wirkungslos gebliebenen Kündigung nach Ablauf der

Kündigungsfrist vom Dienstgeber durch Zusendung der Arbeitspapiere konkludent abgegebene Erklärung, das

Dienstverhältnis zu beenden, wirkt als unbefristete Kündigung und begründet den Anspruch des Dienstnehmers auf

Kündigungsentschädigung.
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